
Veröffentlichungen 

Zahnärztekammer Berlin 

Geschäftsordnung 

der Delegiertenversammlung der Zahnärztekammer Berlin 

in der Fassung vom 22. Mai 2025 

1. Allgemeines

§ 1

Bekanntmachung vom 5. Januar 2026 

Telefon: 34808-130 oder 34808-0 

Einberufung der Delegiertenversammlung

(1) Die Delegiertenversammlung ist mindestens zwei Wochen vor dem Sitzungs­
termin durch schriftliche Einladung unter Mitteilung der Tagesordnung durch die Ver­
sammlungsleitung einzuberufen. In dringenden Fällen ist eine kürzere Frist zulässig.

(2) Über die Sitzung der Delegiertenversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das
mindestens die gefassten Beschlüsse enthalten muss (Ergebnisprotokoll). Das Proto­
koll ist von der Versammlungsleitung und der Präsidentin oder dem Präsidenten oder
der Vizepräsidentin oder dem Vizepräsidenten zu unterzeichnen.

(3) Eine Kopie des Protokolls ist den Delegierten innerhalb von zwei Monaten nach
dem Termin der Delegiertenversammlung zuzusenden und gilt als genehmigt, wenn
nicht innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich Einspruch bei der Ver­
sammlungsleitung eingelegt wird. Über den Einspruch entscheidet die Versamm­
lungsleitung gemeinsam mit dem Präsidenten oder der Präsidentin. Im Falle der
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